
 
 

Fragen und Antworten: 
Was ist ein Pastoralteam (PT)? 

 Ein Pastoralteam ist eine Gruppe von Mitarbeitenden in der Pfarrei, welche von der 
Pfarrgemeinde gewählt und dann vom Diözesanordinarius/Generalvikar bestätigt und 
offiziell ernannt werden. Sie gestalten unter der Leitung des Pfarrers bzw. 
Pfarrseelsorgers die Seelsorge. Es besteht aus 3-5 Mitgliedern mit verschiedenen 
Beauftragungen, also Aufgabenbereichen. Diese sind Verkündigung, Liturgie, Caritas 
und Verwaltung, sowie die Koordination des Pastoralteams selbst. 

Dort wo auch ein Pfarrgemeinderat vorhanden ist, ist das Pastoralteam der Ausschuss 
des Pfarrgemeinderates. 

Beim Pastoralteam laufen alle Fäden zusammen, die Mitglieder sind für die 
Pfarrgemeinde die ersten Ansprechpartner in Bezug auf die jeweiligen 
Aufgabenbereiche. Das Pastoralteam leitet die organisatorische Umsetzung und 
Abwicklung der Tätigkeiten in der Pfarrei und sorgt für die Umsetzung des pastoralen 
Programmes sowie der Entscheidungen des Pfarrgemeinderates.  

Welche Aufgaben hat der Pfarrgemeinderat (PGR)? 

Seine Hauptaufgabe ist die Beratung über die pastorale Situation der Pfarrei und über 
die daraus folgenden Schwerpunkte und Schritte. In mittelgroßen und großen Pfarreien 
ergänzt er das Pastoralteam, die Entscheidungen werden gemeinsam im 
Pfarrgemeinderat getroffen. Der Pfarrgemeinderat sorgt dafür, dass möglichst viele am 
kirchlichen Leben mitwirken und darin eingebunden werden. Er bemüht sich um die 
Gewinnung sowie um die Aus- und Weiterbildung von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. Die Entscheidungen zur langfristigen Seelsorgeplanung sowie zu 
außerordentlichen Fragen werden vom Pfarrgemeinderat getroffen. Unter 
Berücksichtigung und als Konkretion der Vorgaben des Pfarreienrates und des 



 
 
pastoralen Programms der Seelsorgeeinheit legt der Pfarrgemeinderat das pastorale 
Programm der Pfarrei fest. 

Wie oft trifft sich der Pfarrgemeinderat? 

In unserer Pfarrei trifft sich der Pfarrgemeinderat __ mal im Jahr. 

Welche Aufgaben hat der Pfarrverwaltungsrat (PVR)? 

Der Pfarrverwaltungsrat ist für die Vermögensverwaltung der Pfarrei verantwortlich. Er 
setzt sich zusammen aus dem Pfarrer, der als gesetzlicher Vertreter der Pfarrei dem 
Vorsitz führt, sowie aus weiteren wenigstens zwei und höchstens sechs Personen. Eine 
Hälfte der Mitglieder des Pfarrverwaltungsrates soll der Pfarrgemeinderat, bzw. das 
Pastoralteam, die andere Hälfte der Pfarrer bestimmen. 

Was ist der Pfarreienrat (PR)? 

Der Pfarreienrat ist das wichtigste Beratungs- und Entscheidungsgremium der 
Seelsorgeeinheit. Für den Pfarreienrat wählen die Pfarrgemeinderäte der 
Seelsorgeeinheit jeweils ein bis zwei vertretende Personen. Hier werden die 
richtungsweisenden Entscheidungen für die gesamte Seelsorgeeinheit getroffen, welche 
dann in den einzelnen Pfarreien von Pfarrgemeinderat und Pastoralteam umgesetzt 
werden. 

Was ist die Seelsorgeeinheit? 

In unserer Diözese gibt es momentan 32 Seelsorgeeinheiten. 

Die Seelsorgeeinheit ist ein Zusammenschluss rechtlich eigenständig bleibender 
benachbarter Pfarreien. Das wichtigste Beratungs- und Entscheidungsgremium der 
Seelsorgeeinheit ist der Pfarreienrat. 

Wie lange ist eine reguläre Amtszeit? 

Eine reguläre Amtszeit dauert fünf Jahre. 


